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E I N L A D U N G

zur öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

am Mittwoch, 11.10.2023,
19:30 Uhr im Gartensaal

der Konzerthalle, Horststr. 3, 
63619 Bad Orb

Die Tagesordnung wird auf der Homepage 
der Stadt Bad Orb und in den Aushangkästen 
veröffentlicht.

Die Sitzung wird per Livestream ins In-
ternet übertragen, der Link
hierzu kann vor der Sitzung über die 
Internetseite der Stadt Bad Orb unter 
https://stadt-bad-orb.de/Rathaus-Politik/
Veranstaltungen/
direkt angeklickt werden.

Bad Orb, im September 2023

Gez. Michael Heim
Stadtverordnetenvorsteher

___________________________________

Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bad Orb

am 14.03.2021
Feststellung des Ausscheidens 

und Nachrückens von Stadtver-
ordneten gemäß §§ 33 und 34 
Kommunalwahlgesetz (KWG)

Gemäß § 33 ff. des Hess. Kommunalwahl-
gesetz (KWG) in Verbindung mit § 58 
Kommunalwahlordnung (KWO) gebe ich 
bekannt, dass der nachstehend für die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Bad Orb 
unter laufender Nr. 29. des Wahlvorschlages 
der Partei Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU) gewählte Bewerber, 
Herr Steffen Kempa, Berliner Straße 24, 
63619 Bad Orb, durch schriftliche Erklä-
rung sein Mandat als Stadtverordneter in 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bad Orb niedergelegt hat und stelle sein 
Ausscheiden aus der Stadtverordnetenver-
sammlung fest.

Gemäß § 34 Abs. 1 KWG rückt an die Stelle 
des ausgeschiedenen Mandatsträgers der 
nachstehend noch nicht berufene Bewerber 
mit den meisten Stimmen unter lfd. Nr. 10 
des Wahlvorschlages der Partei Christlich 

Demokratische Union Deutschlands (CDU),

Herr Claus-Peter Sieverding, Kasselberg-
weg 68, 63619 Bad Orb

nach.

Gegen diese Feststellung kann gemäß § 
34 (4) Kommunalwahlgesetz (KWG) in 
Verbindung mit § 25 KWG jeder Wahlbe-
rechtigte des Wahlkreises innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. 
Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der 
nicht die Verletzung eigener Rechte geltend 
macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom 
Hundert der Wahlberechtigten, mindestens 
jedoch fünf Wahlberechtigte unterstützen.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei dem Wahlleiter der Stadt Bad 
Orb, Frankfurter Str. 2, 63619 Bad Orb, ein-
zureichen und innerhalb der Einspruchsfrist 
im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der 
Einspruchsfrist können weitere Einspruchs-
gründe nicht mehr geltend gemacht werden. 

Über den Einspruch entscheidet die Stadt-
verordnetenversammlung. Gegen den Be-
schluss der Stadtverordnetenversammlung 
steht den Beteiligten (= Wahlberechtigte, 
die Einspruch erhoben haben, Vertreter, 
dessen Wahl unmittelbar angefochten wird 
oder dessen Ausscheiden zu prüfen ist) in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
Verkündung die Klage im Verwaltungsstreit-
verfahren zu.

Bad Orb, 31.08.2023

Der Wahlleiter der Stadt Bad Orb

Gez. Michael Metzler
___________________________________

Bürgersprechstunde
Dialog mit dem Bürgermeister

Der Dialog und Austausch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ist wichtig. Wenn Sie 
ein Anliegen direkt mit dem Bürgermeister 
Tobias Weisbecker besprechen wollen, mel-
den Sie sich für die Bürgersprechstunde an.

Nächste Bürgersprechstunde am
Donnerstag, 05.10.2023
Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr
Rathaus, Zimmer 3.18 (barrierefrei)
Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb

Bürgermeister Tobias Weisbecker lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen 
Abständen zur Bürgersprechstunde ein. Im 
Rahmen der Bürgersprechstunde besteht die 
Gelegenheit, eigene Anliegen vorzutragen 
sowie allgemein interessierende kommunale 
Angelegenheiten anzusprechen, Fragen zu 
stellen und Anregungen zu geben.
Die Termine sind auch auf der Internetseite 
der Stadt Bad Orb unter stadt-bad-orb.de/
Rathaus-Politik/Bürgermeister/Bürger-
sprechstunde/ veröffentlicht.
___________________________________

Sprechstunde des
Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte der Stadt Bad Orb 
Herr Eduard Heim bietet

an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat

 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, 

Zimmer Nr. 0.13 
seine Sprechstunde an.

Kontakt auch unter Tel. 06052 86-411
oder buergerbeauftragter@bad-orb.de

___________________________________

Das Ortsgericht bittet
um Beachtung:

Die Sprechstunden des Ortsgerichts (jeweils 
mittwochs) finden am
18. Oktober
25. Oktober
  1. November
  8. November 
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt.

Ab dem 15. November finden die Sprech-
zeiten wieder wie gewohnt mittwochs von 
10 bis 12 Uhr statt.

Bad Orb, im September 2023

Gez. Werner Johanns
Ortsgerichtsvorsteher

__________________________________

Balkonsolaranlagenrichtlinie
veröffentlicht – Fördermittel-

anträge auch weiterhin möglich
Kleine Solarstromanlagen – sogenannte Bal-
konsolaranlagen – mit einer Leistung von bis 
zu 600 Watt erzeugen Strom für den Eigen-



Seite 2, Mitteilungsblatt, Nr. 20/2023 Samstag, 30. September 2023

IMPRESSUM
Amtsblatt der Stadt Bad Orb - Kurstadt im Spessart

Herausgeber:  Magistrat der Stadt Bad Orb, Frankfurter Straße 2
 63619 Bad Orb, Telefon (0 60 52) 86-0.
 Das Mitteilungsblatt erscheint vierzehntägig samstags und kann kostenlos im 

Rathaus der Stadt Bad Orb, Bürgerservice / Information und an weiteren Aus-
lagestellen abgeholt werden.

Druck:  Printhouse Bad Orb, Ralf Baumgarten, Birkenallee 2a, 63619 Bad Orb, Telefon 
(0 60 52) 34 05, Fax (0 60 52) 34 95

Hinweis: Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen rechtsverbindlich auf der Internet-
seite der Stadt Bad Orb unter www.bad-orb.de und im Bauleitverfahren in der 
Gelnhäuser Neue Zeitung. Die rechtsverbindlichen Einladungen zu den Sitzungen 
der städtischen Gremien erfolgen durch Aushang in den Bekanntmachungskästen.

verbrauch im Haushalt. Zur Unterstützung 
der Anschaffung von diesen Anlagen wurde 
für das Jahr 2023 ein städtisches Förderpro-
gramm für Privathaushalte aufgelegt. Hier 
kann ab sofort bei der Stadtverwaltung Bad 
Orb ein Antrag auf Zuschuss gestellt werden. 
Im städtischen Haushalt stehen insgesamt 
5.000 Euro für das Projekt zur Verfügung. 
Pro Antragsteller und Anlage wird ein Zu-
schuss in Höhe von 100 Euro gewährt. 

Weitere Informationen zu Balkonkraftwer-
ken, die Förderrichtlinie und das Antrags-
formular können auf der Website der Stadt 
Bad Orb unter www.stadt-bad-orb.de unter 
"Aktuelle Meldungen heruntergeladen wer-
den. Der ausgefüllte Antrag kann per Post an 
die Stadtverwaltung oder per Mail an
klimaschutz@bad-orb.de
übermittelt werden.
___________________________________

Zu viele Störstoffe
in der Biotonne

Die Stadt Bad Orb beteiligt sich an bun-
desweiter Tonnenkontrollaktion 
Die Verunreinigung des Bioabfalls in Bad 
Orb mit Plastik und anderem Restmüll 
gefährdet die Herstellung von Biokompost 
und ist ein Problem für unsere Umwelt. 
Zur Reduktion starten viele Abfallwirt-
schaftsbetriebe ab Mitte September eine 
gemeinsame Kontrollaktion. Fehlbefüllte 
Biotonnen werden von den Müllwerke-
rinnen und Müllwerkern stehen gelassen. 

Das Motto: Bioabfall ist wichtig für’s 
Klima. 

Die Stadt Bad Orb sieht der zunehmenden 
Verunreinigung in den Biotonnen mit Sorge 
entgegen. Immer öfter und in viel zu großen 
Mengen finden sich hier nicht biologische 
Abfälle, vor allem Plastiktüten und Restmüll. 
Es wird zunehmend aufwendiger daraus 
Kompost herzustellen, da die Fremdstoffe 
aussortiert werden müssen. 
Die Abfallwirtschaft leistet durch die 
getrennte Erfassung und Verwertung von 
Bioabfällen einen wesentlichen Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz. An keinem 
anderen Abfallstoff lässt sich der Grundge-
danke einer Kreislaufwirtschaft so plastisch 
darstellen, wie beim Bioabfall. Aus Lebens-
mittelresten, Küchen- und Grünabfällen wird 
in der Vergärung erst Biogas gewonnen. Aus 
diesem wird wiederum Strom erzeugt. Die 
Gärreste werden in einem zweiten Schritt zu 
wertvollem Kompost für die Landwirtschaft. 
Dieser Kompost aus Bioabfall ist ein wich-
tiger Einsatzstoff, um neue Lebensmittel zu 
erzeugen und auf chemische Düngemittel 
zu verzichten. 
Das Entsorgungsunternehmen ist auf die 
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger 
angewiesen und klärt mit Hilfe der Umwelt-
kampagne #wirfuerbio auf. „Wir wollen dort 
ansetzen, wo das Problem seinen Ursprung 
hat: In den Küchen und Biotonnen. Denn nur 
aus sauberen Bioabfällen – ohne Störstoffe – 
kann saubere Komposterde werden. Klima-
schutz beginnt zu Hause bei jedem Einzelnen 
von uns“, betont Bürgermeister Weisbecker. 
Deshalb werden bereits seit einiger Zeit und 
auch in Zukunft offensichtlich fehlbefüllte 
Biotonnen von den Müllwerkern nicht ge-
leert und bleiben stehen. Das passiert parallel 
in vielen weiteren Kreisen und Städten. Die 
Gemeinschaftsaktion läuft vom 18. bis zum 
29. September.
In der Umweltkampagne #wirfuerbio – Bio-
müll kann mehr bündeln die kommunalen 
Abfallwirtschaftsbetriebe in Deutschland 
ihre Kräfte. Sie gehen mit dieser Gemein-
schaftsaktion den nächsten Schritt gegen 
die Verunreinigung des Bioabfalls und 
wollen damit die Qualität der aus Bioabfall 

gewonnenen Komposterde verbessern. Das 
große Ziel ist die nachhaltige Verwertung 
von Bioabfällen. Unterstützt wird die bun-
desweite Kontrollaktion von Dr. Ulf Kämp-
fer, Präsident des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU). „Bioabfälle aus der 
Küche und aus dem Garten tragen wertvol-
le Rohstoffe in sich. Unsere kommunalen 
Abfallwirtschaftsbetriebe machen diese 
Rohstoffe für unsere Landwirtschaft nutz-
bar. Durch professionelle Kompostierung. 
Die Kompostierung ist das Paradebeispiel 
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. 
Neben Kompost verwandeln unsere Abfall-
wirtschaftsbetriebe Bioabfall in Bio-Energie. 
Wer seinen Bioabfall richtig trennt, leistet 
einen wichtigen Beitrag für die Umwelt 
und damit für unsere Zukunft.“, erklärt Dr. 
Kämpfer. 
Das Problem Plastik und „kompostierba-
re“ Plastiktüten im Detail
Plastik und kompostierbare Plastiktüten ge-
hören nicht in die Biotonne. In Mikroplastik 
zerfallen, können Plastiktüten nicht mehr 
ausreichend aus dem fertigen Rohkompost 
gesiebt werden und landen so auf den Bee-
ten und Äckern, werden ins Grundwasser 
gespült, gelangen ins Meer und damit un-
weigerlich in unsere Nahrungskette.
Was viele nicht wissen: Innerhalb des 
Produktionsprozesses von Vergärungs- und 
Kompostierungsanlagen werden auch kom-
postierbare Beutel nicht sicher vollständig 
biologisch abgebaut. „Die Zersetzungszeit 
dieser Tüten liegt deutlich über den Produk-
tionszeiten unserer Kompostierungsanlagen.

Bioabfallsammlung im Haushalt: So 
geht’s richtig.
Bioabfälle sollten im besten Fall lose in ei-
nem dafür vorgesehenen Behälter gesammelt 
und direkt – ohne Plastiktüte bzw. kompos-
tierbare Plastiktüte – in die Biotonne entleert 
werden. „Wer seinen Bioabfall dennoch in 
einer Plastiktüte sammeln möchte, kann 
den Inhalt in der Biotonne entleeren und 
die Plastiktüte im Anschluss in den Rest-
müll geben. In den meisten Fällen steht die 
Restmülltonne direkt neben der Biotonne“, 
appelliert Stefan Schreiber, Abfallberater 
der Stadt Bad Orb. Deutlich einfacher sei 
es, Zeitungspapier oder Papiertüten zu ver-
wenden. Geeignet sind alle Papiertüten, die 
zu 100 Prozent aus Papier bestehen. Machen 
Sie mit, helfen Sie der Umwelt und halten 
Sie Ihre Biotonne frei von Plastiktüten und 
Restmüll.
___________________________________

Nächste Altpapiersammlungen 
auf dem ehemaligen

Festplatz Wemmstraße
07.10.2023 Schützenverein
21.10.2023 THW
04.11.2023 CDU Stadtverband


